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An die Vergabestelle sind folgende Fragen gerichtet worden. Die Antworten der 

Vergabestelle finden Sie direkt nach jeder Frage: 

 

Frage: 

In welchem Umfang sollen in den Arbeitspaketen AP 1-3 die bestehenden Netzhierchien und 

Produkte innerhalb Baden-Württembergs mitbetrachtet werden? 

Antwort: 

Mit Blick auf die avisierte Verwendung der Studienergebnisse im Land ist esr nötig, die 

Rechercheergebnisse von außerhalb des Landes zur Situation im Land in Beziehung setzen 

zu können. Um eine einheitliche Datenbasis zu haben, sollte die Recherche auch diese 

erfassen. 

 

Frage: 

In Kapitel 8 der Vergabeunterlagen (Arbeitspakete / zu erbringende Leistungen) wird in AP 8 

"Leitfaden" in Satz 1 die folgende gutachterlich zu erbringende Leistung beschrieben: "Die 

Ergebnisse von Nr. 2 und 4 sind vom AN in enger Abstimmung vom AN und dem VM als 

veröffentlichungsfähiger und praxisorientierter Leitfaden zu erstellen." 

Frage 1: Beziehen sich die aufgeführten Nummern auf Nr. 2 und 4 des AP 7 "Aufbereitung" 

oder auf die AP 2 und AP 4? 

Frage 2: Falls sich die in AP 8 zu erbringende Leistung auf die Nummern in AP 7 bezieht, 

bitten wir um Bestätigung, dass es sich um Nummer 2 und 4 handelt, da wir aus dem 

Kontext auch eine Leitfadendarstellung der Nummern 2 und 5 ersehen könnten. 

Antwort: 

Zu 1: Die Angabe bezieht sich auf die Aufzählung im AP 7 

Zu 2: In der Tat sollen die Inhalte des Leitfadens (als zur Veröffentlichung vorgesehenes 

Dokument) vorrangig die Aspekte „gute Praxisbeispiele“ und „Gestaltungsvorschläge für 

Baden-Württemberg“ (also Nr. 2 und 5 der Aufzählung in AP 7) abdecken. Insofern handelt 

es sich bei der Ziffer 4 unter AP 8 um ein redaktionelles Versehen. Allerdings dürfte es sich 

anbieten, zur Einführung und Einordnung auch im Leitfaden die Methodik des Vorgehens 

(Nr. 1, 3 und 4 der Aufzählung in AP 7) zumindest kurz zu erläutern. 


